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Grüne Daumen gesucht
In Delmenhorst engagieren sich viele Bürger und Bürgerinnen für 
die Gestaltung und die Pflege von öffentlichen Grünflächen oder 
Straßenbegleitgrün. Überall im Stadtgebiet sind liebevoll 
angelegte Blumenbeete, gepflegte Rasenflächen und Strauch-
pflanzungen zu sehen. So bekommen viele Straßenzüge ein 
individuelles Gesicht. Gleichzeitig wird ein wichtiger Beitrag 
geleistet, die Stadt Delmenhorst als lebenswerte, grüne Stadt zu 
erhalten. 

Eine Patenschaft über eine öffentliche Grünfläche oder Straßen-
begleitgrün bedeutet, dass Bürger die Pflege einer Grünfläche 
oder Baumscheibe übernehmen. Die Aufgabe, die mit einer 
Patenschaft verbunden ist, kann von den Anwohnern individuell 
bestimmt werden: neben Rasen mähen oder Bepflanzung einer 
Grünfläche kann es bedeuten, dass Schnitt- und Säuberungsar-
beiten an den vorhandenen Sträuchern durchgeführt werden 
oder, dass in den trockenen Sommermonaten die Straßenbäume 
mit Wasser versorgt werden.

Die Bürger übernehmen mit einer Patenschaft über eine öffent-
liche Grünfläche gerade in Zeiten  knapper städtischer Haushalts-
kassen eine wichtige Aufgabe. Kreativität und gärtnerische 
Vielfalt sind erwünscht. Die grüne Insel vor der Haustür soll 
Freude bereiten und das Wohnungsumfeld verschönern.

Damit die Verkehrs-
sicherheit 
gewährleistet 
bleibt, gibt es aber 
auch bestimmte 
Vorgaben, die bei 
der Gestaltung und 
Pflege zu beachten 
sind.

Das sind die Spielregeln, die bei der Bepflan-
zung der Straßenbegleitgrünflächen zu beach-
ten sind:
n Als Bepflanzung sind zugelassen: Stauden, Sommerblumen  
 und Laubgehölze mit einer Wuchshöhe bis maximal 60 cm.

n Pflanzen mit einer Wuchshöhe über 60 cm und Nadelgehölze  
 dürfen nicht gepflanzt  werden.

n	Gehölze müssen mit einem Mindestabstand von 50 cm zu  
 Verkehrs- und Wegeflächen gepflanzt  werden.

n Die Kosten für die Pflanzung und Pflege werden von dem  
 „Paten“ getragen.

n Das Einfrieden der Grünfläche zum Beispiel mit Zäunen oder  
 Drähten ist nicht gestattet.

n Leitungsträger sowie von der Stadt beauftragte Firmen dürfen  
 jederzeit und ohne vorherige Anmeldung notwendige Arbeiten  
 durchführen.

Die vorhandenen Straßenbäume sind die grüne Lunge 
unserer Stadt

Bitte schonen Sie die Wurzeln der Bäume!

Aufgrabungen und sonstige Störungen im Bereich der Baumwur-
zeln sind nicht zulässig. Die Kontrolle auf Verkehrssicherheit der 
Straßenbäume obliegt dem Fachdienst Stadtgrün und Naturschutz: 
notwendige Pflege- und Schnittarbeiten an den Bäumen werden 
von der Stadt beauftragt und durchgeführt. Aus diesem Grund ist 
es den Bürgern nicht gestattet die Bäume zu beschneiden.

Liebe Mitbürger, wenn Sie eine Patenschaft übernehmen 
möchten, trennen Sie den rechten Abschnitt  bitte ab und 
schicken Sie diesen ausgefüllt an den Fachdienst  Stadtgrün 
und Naturschutz zurück.
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